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1 Anlass und Ziel der Planung 

Anlass der Planung ist die beabsichtigte Errichtung einer Kindertagesstätte im Ortsteil 

Schwarzbach der Gemeinde Hofbieber. 

Mit dem Vorhaben soll dem bestehenden Bedarf an Betreuungsplätzen Rechnung 

getragen und die örtliche Betreuungsinfrastruktur langfristig gesichert und weiterentwickelt 

werden. Hierfür sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des 

Standortes geschaffen werden. 

 

2 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

2.1 Lage im Gemeindegebiet 

Das Plangebiet befindet sich in Ortsrandlage im nordwestlichen Bereich des Ortsteils 
Schwarzbach. 

2.2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans erstreckt sich in der Gemarkung Schwarzbach, 

Flur 4, über das Flurstück 19/1 mit einer Größe von ca. 4.815 m² 

 

3 Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

3.1 Planungsrechtliche Einordnung 

Zur planungsrechtlichen Sicherung der beabsichtigten Entwicklung ist gemäß § 1 Abs. 3 

BauGB die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Hofbieber stellt den Bereich als 

gemischte Baufläche dar. Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist nach aktuellem 

Stand nicht erforderlich. 

3.2 Verfahren 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt auf Grundlage eines Beschlusses des   

Bauauschusses vom 11.06.2026 als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 

BauGB. 

Grundlage der Planung ist ein Vorhaben- und Erschließungsplan, der Bestandteil des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird.  

Das Bauleitplanverfahren wird als Regelverfahren durchgeführt. Es wird eine 

Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange erfolgt gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB. Die Beteiligung im 

Rahmen der öffentlichen Auslegung erfolgt gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB. 

3.3 Übergeordnete Planungsvorgaben 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Gebietskulisse des rechtsverbindlichen Regionalplans 

Nordhessen 2009. Der Bereich ist dort als Vorranggebiet Siedlung Bestand dargestellt. 

Die Planung entspricht damit den regionalplanerischen Zielsetzungen. 

3.4 Bestehende Bebauungspläne und Satzungen 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans überlagert in Teilbereichen den 

rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 8 „Das Stöckfeld“ im Ortsteil Schwarzbach. 
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Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans „Kindertagesstätte Schwarzbach“ treten die 

Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 8 „Das Stöckfeld“ innerhalb des 

Geltungsbereichs außer Kraft. 

 

4 Bestandssituation 

4.1 Nutzung und Umgebung 

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend als Grünland genutzt. Im südlichen Bereich 

befinden sich darüber hinaus Teilflächen mit Asphaltbelag sowie brachliegende Bereiche, 

die auf eine frühere bauliche Nutzung zurückzuführen sind. 

Im Süden grenzt das Plangebiet an die Tanner Straße an. Daran schließen überwiegend 

wohnbaulich genutzte Grundstücke an. 

Westlich befindet sich ein ehemals gewerblich genutztes Grundstück mit einer derzeit 

weitgehend ungenutzten Halle. Darüber hinaus schließen weitere Grünland- und 

landwirtschaftliche Nutzflächen an. 

Nördlich und nordwestlich setzt sich die offene Feldflur mit überwiegend landwirtschaftlich 

genutzten Flächen fort. In einer Entfernung von ca. 110 m verläuft die Landesstraße L 

3174. 

Östlich grenzt die bestehende Ortslage von Schwarzbach mit Wohn- und Nebengebäuden 

an. Im näheren Umfeld befinden sich darüber hinaus einzelne gewerbliche Nutzungen. 

Die Fläche stellt den Übergangsbereich zwischen der bebauten Ortslage von 

Schwarzbach und der offenen Kulturlandschaft dar. 

Innerhalb des Plangebiets sind vereinzelt Gehölze vorhanden. Weitere Gehölzstrukturen 

befinden sich insbesondere westlich sowie südöstlich des Geltungsbereichs. Insgesamt 

weist das Plangebiet eine geringe bis mittlere Strukturvielfalt auf. 

4.2 Topographie 

Die Geländehöhen innerhalb des Plangebiets liegen zwischen ca. 444 m ü. NHN und 448 

m ü. NHN. Der Höhenunterschied innerhalb des Geltungsbereichs beträgt damit rund 4 m. 

Das Gelände weist insgesamt eine leicht bewegte Topographie auf. 

4.3 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über die „Tanner Straße“. 
 

5 Städtebauliche Planung 

5.1 Planungskonzept 

Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Errichtung einer Kindertagesstätte im Ortsteil Schwarzbach. Die Planung dient der 

Sicherung und Weiterentwicklung der örtlichen Betreuungsinfrastruktur. 

Vorgesehen ist die Errichtung einer Kindertagesstätte mit den zugehörigen Gebäude-, 

Frei- und Erschließungsflächen. 

Grundlage der Planung ist ein konkretes Vorhaben zur Errichtung einer Kindertagesstätte, 

das im Vorhaben- und Erschließungsplan näher dargestellt wird. 

Die Planung nutzt eine unmittelbar an die bestehende Ortslage angrenzende Fläche und 

trägt zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung des Standortes bei. Durch die Lage 

innerhalb des Siedlungszusammenhangs können bestehende Infrastrukturen genutzt 

werden. 
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5.2 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Tanner Straße. Es besteht 

eine Anbindung an das örtliche und überörtliche Straßennetz. 

Die erforderlichen Stellplätze sowie die Flächen für den Hol- und Bringverkehr werden 

innerhalb des Plangebiets vorgesehen. Insgesamt ist die verkehrliche Erschließung 

geeignet, die geplante Nutzung als Kindertagesstätte funktionsgerecht zu gewährleisten. 

 
 

5.3 Festsetzungen 

Es sind ausschließlich Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 

Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. Maßgeblich sind der Vorhaben- 

und Erschließungsplan sowie die zugehörigen Festsetzungen dieses Bebauungsplans. 
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6 Umweltbericht 

6.1 Einleitung  

Gemäß § 2 Abs.4 Baugesetzbuch (BauGB) ist für die Belange des Umweltschutzes nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-

den. Die Gemeinde legt dazu fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermitt-

lung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich nach 

gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie Inhalt und 

Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise auf zu erwartende Eingriffe. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Der Umweltbericht muss nach dem Katalog des § 2a Abs.1+2 BauGB und den in § 1 Abs.1 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) genannten Schutzgütern 

der Umweltprüfung gegliedert werden: Menschen, einschließlich der menschlichen Ge-

sundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Land-

schaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den vorgenann-

ten Schutzgütern.  

6.2 Inhalt und Ziele der Planung 

Vorgesehen ist die planungsrechtliche Sicherung einer geordneten Entwicklung am 
Ortsrand. Mit der Ausweisung eines Gewerbegebiets wird eine maßvolle Erweiterung der 
bestehenden gewerblichen Bauflächen geschaffen, die die vorhandene Siedlungsstruktur 
sinnvoll ergänzt und zur weiteren Stärkung des Gewerbestandorts beiträgt. 

6.3 Umweltrelevante Ziele der Fachgesetze und Fachpläne  

Der vorliegende Umweltbericht orientiert sich in der Beurteilung der Auswirkungen der im 

Bauleitplan vorbereiteten Siedlungsentwicklung, an den in den Fachgesetzen dargestell-

ten umweltgesetzlichen Zielen und Vorgaben und den nachfolgenden übergeordneten 

raumordnerischen Zielvorgaben und Fachplanungen.  

In Fachgesetzen festgelegte Ziele des Umweltschutzes: 

 

Gesetz Ziele für die Umweltprüfung/Landschaftsplanung 

Baugesetzbuch (BauGB) • nachhaltige städtebauliche Entwicklung 

• Schaffung gesunder Wohn-/ Arbeitsverhältnisse 

• Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit 
dienenden, sozialgerechten Bodennutzung 

• Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt 

• Sparsamer / schonender Umgang mit Grund und 
Boden, Nachverdichtung / Innenentwicklung 

• Vermeidung Beeinträcht. des Landschaftsbildes + 
Leistungs-/ Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

Gesetz über Naturschutz und Land- 
schaftspflege (BNatSchG), ergänzt d. 
Hess. Ausf.gesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz (HABNatSchG) 

• Schutz, Pflege, Entwicklung v. Natur + Landschaft 

• Erhalt, Schutz der gesetzlich geschützten Biotope, 
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten (Artenschutz) 

• Prüfung d. Verträglichkeit mit Natura2000-Gebieten 

• Eingriffsregelung 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch 
Luftverun- reinigungen, Geräusche, 
Erschütte- rungen und ähnliche 
Vorgänge (BImSchG) 

• Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (u.a. 
Lärm, Schadstoffe, Gerüche) 

• Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen für den 
Menschen 

• Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Ges. z. Schutz vor schädl. Bodenver- 
änderungen + z. Sanierung von Altla- 
sten (BBodSchG), erg. d. Hess. Ges. 
z. Ausf. des Bundesbodenschutzg. + 
Altlastensanierung (HAltBodSchG) 

• Sicherung ökologischer Leistungsfähigkeit Böden 

• Erhalt der Bodenfunktionen 

• Abwehr schädlicher Bodenveränderungen 

• Sanierung von Altlasten 
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Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (WHG) ergänzt 
durch Hessisches Wassergesetz 
(HWG) 

• Sicherung von Gewässern als Bestandteil des 
Naturhaushalts, Schutz/Renaturierung 

• Einhaltung von Gewässerrandstreifen, 

• Niederschlagsversickerung 

• Überschwemmungsschutz, 

• Erhalt der Qualität des Grundwassers 

 

In Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes: 

• Gemäß Regionalplan Nordhessen liegt die Fläche innerhalb des „Vorranggebiets 
Siedlung Bestand“ (Regionalplan Nordhessen, 2009).  

Mit Behörden und Trägern öffentlicher Belange wird der erforderliche Umfang und Detail-

lierungsgrad der Umweltprüfung sowie der erforderliche Eingriffsausgleich abgestimmt. 

6.4 Standort 

6.4.1 Lage, Topographie 

Das Plangebiet liegt in Ortsrandlage im nordwestlichen Bereich des Ortsteils Schwarzbach 

der Gemeinde Hofbieber und umfasst eine Fläche von ca. 4.815 m². Es befindet sich im 

Übergangsbereich zwischen der bestehenden Ortslage und der offenen Feldflur. 

Die Geländehöhen innerhalb des Plangebiets liegen zwischen ca. 444 m und 448 m ü. 

NHN. Der Höhenunterschied innerhalb des Geltungsbereichs beträgt somit rund 4 m. Das 

Gelände weist insgesamt eine leicht bewegte Topographie auf. 

Naturräumlich ist das Plangebiet dem Osthessischen Bergland zuzuordnen und liegt 

innerhalb der Haupteinheit „Vorder- und Kuppenrhön (mit Landrücken)“. Innerhalb dieser 

Gliederung gehört die Fläche zum Naturraum „Milseburger Kuppenrhön“ (Hessisches 

Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, 2026). 

6.4.2 Nutzung, Bestand 

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend als Grünland genutzt und stellt sich als offene 

Wiesenfläche dar. Im südlichen Bereich befinden sich darüber hinaus Teilflächen mit 

Asphaltbelag sowie brachliegende Bereiche. Diese gehen auf eine frühere bauliche 

Nutzung zurück. 

Bauliche Anlagen sind innerhalb des Plangebiets nicht 

vorhanden. 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich vereinzelt Gehölze. Weitere Gehölzstrukturen 

sind insbesondere westlich sowie südöstlich des Geltungsbereichs vorhanden. 

Das Umfeld stellt sich wie folgt dar: 

• Südlich verläuft die Tanner Straße. Daran anschließend schließen überwiegend 

wohnbaulich genutzte Grundstücke an.  

• Östlich grenzt die bestehende Ortslage von Schwarzbach mit Wohn- und 

Nebengebäuden an.  

• Nördlich und westlich setzt sich die offene Feldflur mit überwiegend 

landwirtschaftlich genutzten Flächen fort.  

Das Plangebiet liegt damit im Übergangsbereich zwischen der bebauten Ortslage von 

Schwarzbach und der offenen Kulturlandschaft. 
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Abbildung 1: Luftbild aus nördlicher Perspektive 

 
Abbildung 2: Plangebiet aus westlicher Perspektive in nordöstlicher Ausrichtung 
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Abbildung 3: Plangebiet aus westlicher Perspektive in nordwestlicher Ausrichtung 

 

6.4.3 Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb der Entwicklungszone des UNESCO-

Biosphärenreservats Rhön sowie im Naturpark Hessische Rhön. 

Mit dem Naturpark „Hessische Rhön“ wird das Ziel verfolgt, die landschaftliche Eigenart 

und Schönheit zu erhalten, naturnahe Erholung zu ermöglichen und eine nachhaltige 

Regionalentwicklung zu unterstützen. Die Nutzung von Flächen innerhalb des Naturparks 

ist grundsätzlich zulässig, sofern keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbilds oder der Erholungsfunktion zu erwarten sind. 

Die geplante Errichtung einer Kindertagesstätte erfolgt im unmittelbaren Anschluss an die 

bestehende Ortslage von Schwarzbach und stellt eine geordnete Entwicklung am 

Ortsrand dar. Eine Inanspruchnahme bislang unzerschnittener Landschaftsräume wird 

hierdurch vermieden. Aufgrund der begrenzten Größe des Vorhabens sowie der 

Einbindung in die bestehende Siedlungsstruktur sind erhebliche Beeinträchtigungen der 

Zielsetzungen des Naturparks nicht zu erwarten. 

Das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön ist in drei Zonen gegliedert. Das Plangebiet 

befindet sich innerhalb der Entwicklungszone, in der eine nachhaltige Siedlungs- und 

Wirtschaftsentwicklung ausdrücklich vorgesehen ist. Ziel dieser Zone ist die Vereinbarkeit 

menschlicher Nutzung mit dem Schutz und der Entwicklung von Natur und Landschaft. 

Die geplante Entwicklung entspricht den Zielsetzungen der Entwicklungszone, da sie an 

bestehende Siedlungsstrukturen anknüpft und eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung 

der sozialen Infrastruktur ermöglicht. Durch die Nutzung einer bereits vorgeprägten Fläche 

am Ortsrand wird eine landschaftsverträgliche Einbindung des Vorhabens gewährleistet. 

Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Zielsetzungen des 

Biosphärenreservats Rhön oder des Naturparks Hessische Rhön zu erwarten. Das 
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Vorhaben ist unter Berücksichtigung seiner Lage, Maßstäblichkeit und Einbindung in die 

bestehende Ortsstruktur mit den Zielen der benannten Schutzgebiete vereinbar. 

 

6.5 Umweltzustand und erwartete Auswirkungen 

6.5.1 Fläche  

Zustand 
Im Hinblick auf das Schutzgut Fläche ist das Verhältnis von versiegelten, teilversiegelten 

und unversiegelten Flächen im Plangebiet zu betrachten. 

Im südlichen Teil des Plangebiets befand sich ehemals ein Warenlager bzw. eine 

gewerblich genutzte bauliche Anlage. Der Rückbau dieser baulichen Nutzung erfolgte vor 

etwa einem Jahr im Vorgriff auf die geplante Entwicklung des Standortes. Die Fläche weist 

daher neben der planungsrechtlichen Vorprägung auch eine tatsächliche bauliche 

Vornutzung auf. 

Zu berücksichtigen ist, dass ein Teilbereich des Plangebiets mit einer Fläche von ca. 1.479 

m² bereits innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 8 „Das Stöckfeld“ liegt und 

dort als Mischgebiet mit einer GRZ von 0,4 überplant ist. Dieser Teilbereich ist somit 

bereits planungsrechtlich für eine bauliche Nutzung vorbereitet. 

Für die Bewertung des Schutzguts Fläche wird gleichwohl die tatsächliche 

Flächennutzung im Bestand zugrunde gelegt. Maßgeblich ist daher die durch das geplante 

Vorhaben entstehende tatsächliche Flächeninanspruchnahme innerhalb des gesamten 

Geltungsbereichs. 

 

Im Bestand stellt sich die Flächennutzung wie folgt dar: 

Grünland   4.175 m2 

Brachfläche    455 m2 

Asphaltfläche   182 m2 

Geltungsbereich  4.812 m2   

 

Insgesamt ist das Plangebiet im Bestand durch einen hohen Anteil unversiegelter Flächen 

geprägt. 

 

Die Planung gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan sieht nach derzeitigem Stand 

folgende Flächeneinteilung vor: 

Gebäude           985 m²  

Erschließungs-, Zufahrts-, Anlieferung-, und Feuerwehrflächen    892 m²  

Fahrradstellplätze + Müllstandort          13 m2 

Zulässige Nebenanlagen gem. Planzeichnung        50 m2 

verbleibende unversiegelte Flächen     2.872 m2  

  Geltungsbereich       4.812 m2 

 

Hinweis: Die Berechnung der Flächen entspricht dem aktuellen Planungsstand. 

Änderungen können sich im Verlauf des Verfahrens ergeben.  

Auswirkungen 

Durch die Planung kommt es zu einer zusätzlichen Inanspruchnahme bislang 

überwiegend unversiegelter Flächen. 

Die bisher überwiegend als Grünland genutzten Flächen werden teilweise durch Gebäude, 

Erschließungsflächen, Zufahrten, Stellplätze, Feuerwehrflächen und sonstige 

Nebenanlagen baulich beansprucht bzw. befestigt. Insgesamt ergibt sich nach derzeitigem 
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Planungsstand eine maximal baulich beanspruchte bzw. befestigte Fläche von ca. 1.940 

m². 

Da im Bestand bereits eine Asphaltfläche von ca. 182 m² vorhanden ist, ergibt sich 

gegenüber dem tatsächlichen Bestand eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme bzw. 

Neuversiegelung von ca. 1.758 m². 

Die Entwicklung erfolgt im unmittelbaren Anschluss an die bestehende Ortslage von 

Schwarzbach und stellt eine geordnete Entwicklung am Ortsrand dar. Durch die Nutzung 

einer bereits teilweise vorgeprägten Fläche mit bestehenden Asphalt- und Brachflächen 

sowie eines teilbereichsweise bereits rechtskräftig überplanten Standortes wird die 

Inanspruchnahme bislang unberührter Freiräume begrenzt. 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche aufgrund der zusätzlichen 

Flächeninanspruchnahme als mäßig einzustufen. 

6.5.2 Boden und Geologie 

Nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und Hessischem Altlasten- und Boden-

schutzgesetz (HAltBodSchG) ist der Bodenschutz in der Bauleitplanung besonders zu 

berücksichtigen. Gemäß § 1 HAltBodSchG sind die Funktionen des Bodens auf der Grund-

lage des Bundesbodenschutzgesetzes nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. 

Generell kommt Böden aufgrund ihrer Eigenschaften und den daraus resultierenden Funk-

tionen eine hohe Bedeutung für den Naturhaushalt zu als: 

• natürlicher Standort für Grünlandbewuchs 

• Lebensraum für bodenlebende Organismen 

• Regulations- und Pufferraum im Wasser- und Nährstoffhaushalt 

• Filterfunktion zum Schutz des Grundwassers 

• landwirtschaftlich nutzbarer Boden 

Zustand:  

Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 0,48 ha liegt am nordwestlichen Ortsrand des 

Ortsteils Schwarzbach und wird derzeit überwiegend als Grünland genutzt. 

Gemäß den Daten des Bodenviewers Hessen wird das Plangebiet durch Böden aus 

lösslehmhaltigen Solifluktionsdecken mit basenarmen Gesteinsanteilen geprägt. Diese 

treten als Pseudogleye mit Braunerde-Pseudogleyen auf. 

Das Ausgangssubstrat besteht aus 3 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließschutt 

(Basislage) mit Ton- bis Sandsteinanteilen des Buntsandsteins. 

Morphologisch ist der Standort durch Verebnungen und Mulden innerhalb des 

Buntsandsteinberglands gekennzeichnet. 

Für Teilbereiche des Plangebiets werden feuchte Standortverhältnisse angegeben. Für 

den überwiegenden Teil des Plangebiets liegen keine differenzierten Angaben zu den 

Wasserverhältnissen vor. 

Das Gelände weist eine geringe bis mäßige Neigung von etwa 4,5 % auf und steigt 

innerhalb des Plangebiets von Süden nach Norden um rund 4 m an. Eine erhöhte 

Erosionsgefährdung durch Wasser ist unter diesen Bedingungen nicht zu erwarten. 

Das Filtervermögen der Böden ist gemäß den vorliegenden Datengrundlagen als mittel 

einzustufen. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Fähigkeit zur Rückhaltung und 

Filterung von Sickerwasser. 

Insgesamt kommt den Böden im Plangebiet gemäß der Bodenfunktionsbewertung ein 

geringer Funktionserfüllungsgrad zu: 
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Abbildung 4: Bodenfunktionsbewertung / Quelle: (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie) 

 
Auswirkungen:  

Durch die geplante Errichtung einer Kindertagesstätte kommt es zu einer zusätzlichen 

Inanspruchnahme bislang überwiegend unversiegelter Böden. Mit der Bebauung sowie 

der Anlage von Stellplätzen, Zufahrten und sonstigen Nebenanlagen gehen 

Bodenfunktionen teilweise oder vollständig verloren. 

Insbesondere die natürlichen Funktionen des Bodens als Lebensraum, Filter- und 

Puffermedium sowie als Standort für die Vegetation werden in den versiegelten Bereichen 

dauerhaft eingeschränkt. Darüber hinaus wird die Versickerungsfähigkeit des Bodens 

reduziert. 

Aufgrund der geplanten Versiegelung von bislang überwiegend als Grünland genutzten 

Flächen kommt es zu einem Verlust der natürlichen Bodenfunktionen. Bereits bestehende 

Asphalt- und Brachflächen können die zusätzlichen Eingriffe teilweise relativieren, führen 

jedoch nicht zu einer vollständigen Vermeidung der Beeinträchtigungen. 

Da die Böden im Plangebiet gemäß der Bodenfunktionsbewertung lediglich einen 

geringen Funktionserfüllungsgrad aufweisen, ist die Schutzwürdigkeit des Standorts 

vergleichsweise gering. 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als mäßig einzustufen. 

Hinweis: Die rechnerische Auswirkungsprognose gemäß der „Arbeitshilfe zur Ermittlung 

des Kompensationsbedarfs für das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-Pfalz“ des 

HLNUG wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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6.5.3 Arten + Biotope 

Zustand:  

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend als Grünland genutzt. Im südlichen Bereich 

befinden sich darüber hinaus kleinere Asphalt- und Brachflächen, die auf eine frühere 

bauliche Nutzung zurückzuführen sind. Vereinzelt sind Gehölze innerhalb des Plangebiets 

vorhanden. Weitere Gehölzstrukturen befinden sich insbesondere westlich und südöstlich 

des Geltungsbereichs. 

Die Fläche weist insgesamt eine geringe bis mittlere Strukturvielfalt auf. Durch die 

Grünlandnutzung sowie die vorhandenen Gehölze bestehen Lebensraumfunktionen 

insbesondere für allgemein verbreitete Tierarten und Vogelarten. 

Es befinden sich keine gesetzlich geschützten Biotope gem. § 30 BNatSchG auf oder im 

dirketen Umfeld der Fläche. 

Insgesamt weist das Plangebiet eine geringe bis mittlere Bedeutung für Tiere, Pflanzen 

und die biologische Vielfalt auf. 

Auswirkungen:  

Durch die geplante Errichtung einer Kindertagesstätte kommt es zu einer 

Inanspruchnahme bislang überwiegend als Grünland genutzter Flächen. Hierdurch gehen 

Lebensräume für Tiere und Pflanzen teilweise verloren oder werden verändert. 

Die vorhandenen Gehölze innerhalb des Plangebiets können je nach konkreter 

Ausgestaltung der Planung betroffen sein. Darüber hinaus kommt es durch die Bebauung 

sowie die Anlage von Stellplätzen, Zufahrten und sonstigen Nebenanlagen zu einer 

Überprägung bislang unversiegelter Flächen. 

Aufgrund der insgesamt geringen bis mittleren Strukturvielfalt sowie der bereits 

vorhandenen Vorprägungen durch die frühere Nutzung des südlichen Plangebietsteils 

sind keine erheblichen Beeinträchtigungen hochwertiger Lebensräume zu erwarten. Die 

angrenzenden Freiflächen und Gehölzstrukturen bleiben weiterhin als Lebensräume und 

Vernetzungselemente erhalten. 

Artenschutzrechtliche Belange werden im weiteren Verfahren geprüft und berücksichtigt. 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt als gering einzustufen. 

6.5.4 Wasser  

Zustand:  

Im Plangebiet selbst sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des hydrogeologischen Teilraums „Fulda-Werra Bergland 

und Solling“ im Bereich des Mitteldeutschen Buntsandsteins. 

Das Plangebiet wird derzeit überwiegend als Grünland genutzt. Im südlichen Bereich 

befinden sich kleinere Asphalt- und Brachflächen. Niederschlagswasser kann auf den 

überwiegend unversiegelten Flächen größtenteils versickern oder oberflächlich abfließen. 

Die vorhandene Asphaltfläche führt lokal zu einem erhöhten Oberflächenabfluss. 

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete. Hinweise auf 

eine besondere Hochwassergefährdung bestehen nicht. 

Wasserschutzgebiete oder Heilquellenschutzgebiete sind im Plangebiet und dessen 

unmittelbarem Umfeld nicht vorhanden (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt 

und Geologie, 2026). 

Insgesamt weist das Plangebiet aufgrund des hohen Anteils unversiegelter Flächen eine 

mittlere Bedeutung für den Wasserhaushalt auf. 

Auswirkungen:  

Durch die geplante Errichtung einer Kindertagesstätte kommt es zu einer zusätzlichen 
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Versiegelung bislang überwiegend unversiegelter Flächen. Hierdurch wird die natürliche 

Versickerung von Niederschlagswasser eingeschränkt und der Oberflächenabfluss 

erhöht. 

Die geplante Bebauung sowie die Anlage von Stellplätzen, Zufahrten und sonstigen 

Nebenanlagen führen zu einer Verringerung der Flächen, die zur Grundwasserneubildung 

beitragen können. Gleichzeitig gehen die natürlichen Speicher- und Rückhaltefunktionen 

des Bodens teilweise verloren. 

Oberflächengewässer werden durch die Planung nicht unmittelbar beeinträchtigt, da sich 

innerhalb des Plangebiets keine Gewässer befinden. Ebenso sind keine 

Überschwemmungsgebiete oder Wasserschutzgebiete betroffen. 

Da bereits eine kleinere Asphaltfläche innerhalb des Plangebiets vorhanden ist und die 

geplante Nutzung an bestehende Siedlungs- und Verkehrsflächen anschließt, erfolgt keine 

vollständige Neuinanspruchnahme bislang ungestörter Flächen. 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser aufgrund der zusätzlichen 

Versiegelung als gering einzustufen. 

6.5.5 Klima und Luft 

Zustand 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand des Ortsteils Schwarzbach und wird 

derzeit überwiegend als Grünland genutzt. Die Fläche ist weitgehend unversiegelt und 

weist nur im südlichen Bereich kleinere Asphalt- und Brachflächen auf. 

Aufgrund der offenen Grünlandnutzung übernimmt das Plangebiet eine Funktion für die 

lokale Kaltluftentstehung und den Luftaustausch. Die angrenzenden Freiflächen im 

Norden und Westen tragen zu einer guten Durchlüftung des Standortes bei. 

Die umgebenden Siedlungsbereiche sind überwiegend durch Wohnnutzungen geprägt. 

Größere gewerbliche Emittenten oder sonstige relevante Vorbelastungen der Luftqualität 

sind im unmittelbaren Umfeld nicht bekannt. 

Insgesamt ist das Plangebiet durch eine günstige lokalklimatische Situation mit guter 

Durchlüftung sowie einer Funktion als Kaltluftentstehungsfläche geprägt. 

Auswirkungen 

Durch die geplante Bebauung kommt es zu einer teilweisen Versiegelung der bislang 

überwiegend unversiegelten Flächen. Damit verbunden ist ein Verlust von Grünland- und 

Verdunstungsflächen. 

Die Funktion des Plangebiets als Kaltluftentstehungsfläche wird durch die zusätzliche 

Bebauung und Versiegelung eingeschränkt. Gleichzeitig können sich die 

Oberflächentemperaturen insbesondere im Bereich von Gebäuden, Stellplätzen und 

Zufahrten erhöhen. 

Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe des Plangebiets sowie der weiterhin 

vorhandenen Freiflächen im Norden und Westen sind jedoch keine erheblichen 

Beeinträchtigungen der lokalklimatischen Verhältnisse oder der Luftqualität zu erwarten. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind insgesamt als gering einzustufen. 

6.5.6 Orts- und Landschaftsbild 

Zustand 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand des Ortsteils Schwarzbach und bildet 

den Übergang zwischen der bebauten Ortslage und der offenen Feldflur. 

Die Fläche wird derzeit überwiegend als Grünland genutzt. Im südlichen Bereich befinden 

sich kleinere Asphalt- und Brachflächen, die auf eine frühere bauliche Nutzung 

zurückzuführen sind. Vereinzelt sind Gehölze innerhalb des Plangebiets vorhanden. 
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Weitere Gehölzstrukturen befinden sich insbesondere westlich und südöstlich des 

Geltungsbereichs. 

Das Landschaftsbild wird durch die angrenzende Ortslage, die bestehenden gewerblichen 

Nutzungen im Umfeld sowie die landwirtschaftlich genutzten Freiflächen geprägt. Nördlich 

des Plangebiets verläuft in einer Entfernung von ca. 110 m die Landesstraße L 3174 mit 

einer Verkehrsbelastung von mehr als 4.000 Kfz pro Tag (Hessen Mobil, 2021). Durch die 

bestehenden gewerblichen Nutzungen sowie die Verkehrsinfrastruktur bestehen bereits 

Vorbelastungen des Landschaftsbilds. 

Insgesamt weist das Plangebiet eine geringe bis mittlere Bedeutung für das 

Landschaftsbild auf. 

Auswirkungen 

Durch die geplante Errichtung einer Kindertagesstätte kommt es zu einer Veränderung 

des Orts- und Landschaftsbildes. Die bislang überwiegend als Grünland genutzte Fläche 

wird teilweise durch Gebäude, Stellplätze, Zufahrten und weitere Nebenanlagen 

überprägt. 

Die geplante Bebauung führt zu einer Veränderung des Ortsrandes und bewirkt eine 

stärkere bauliche Prägung des Landschaftsbildes. Insbesondere das Kita-Gebäude sowie 

die zugehörigen Verkehrs- und Freiflächen werden künftig das Erscheinungsbild des 

Standorts bestimmen. 

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass das Plangebiet bereits durch die angrenzende 

Ortslage, bestehende gewerbliche Nutzungen im Umfeld sowie die nördlich verlaufende 

Landesstraße L 3174 vorgeprägt ist. Zudem befand sich im südlichen Bereich des 

Plangebiets bereits in der Vergangenheit eine bauliche Nutzung. Eine vollständige 

Neubelastung des Landschaftsraums erfolgt daher nicht. 

Durch die Lage unmittelbar am Ortsrand sowie die Einbindung in die bestehende 

Siedlungsstruktur wird die Wahrnehmbarkeit des Vorhabens auf den unmittelbaren 

Nahbereich begrenzt. Darüber hinaus tragen die vorhandenen Gehölzstrukturen im 

Umfeld zu einer Gliederung des Landschaftsbildes bei. 

Insgesamt kommt es zu einer Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes. Unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Vorprägungen sind die Auswirkungen jedoch als 

gering einzustufen. 

6.5.7 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Zustand: Im Planungsgebiet sind weder Bau- noch Bodendenkmäler oder sonstige Sach-

güter bekannt. 

Auswirkungen: Keine - zur Sicherheit wird folgender Hinweis aufgenommen:  

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, 
Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste 
entdeckt werden. Diese sind nach §21HDSchG unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege, Abt. hessenARCHÄOLOGIE, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 
zu melden. Funde und Fundstellen sind bis zum Ablauf einer Woche in unverändertem 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 
Abs. 3 HDSchG). 

6.5.8 Mensch und menschliche Gesundheit, Erholung 

Zustand:  

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand des Ortsteils Schwarzbach und grenzt 

unmittelbar an die bestehende Ortslage an. Die nächstgelegenen Wohnnutzungen 

befinden sich südlich und östlich des Plangebiets. Darüber hinaus befinden sich im Umfeld 

gewerbliche Nutzungen, insbesondere westlich des Geltungsbereichs. 
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Das Gebiet wird derzeit überwiegend als Grünland genutzt und bildet den Übergang 

zwischen der bebauten Ortslage und der offenen Feldflur. Es besitzt eine Bedeutung für 

das Wohnumfeld der angrenzenden Bebauung sowie für die ortsnahe Erholung. 

Durch das Plangebiet verlaufen keine überörtlich bedeutsamen Erholungs- oder 

Radwegeverbindungen. Die angrenzenden Freiflächen können jedoch für die 

wohnungsnahe Erholung genutzt werden. 

Aufgrund der bestehenden gewerblichen Nutzungen im Umfeld sowie der in einer 

Entfernung von ca. 110 m nördlich verlaufenden Landesstraße L 3174 bestehen bereits 

Vorbelastungen, insbesondere durch Verkehr und betriebliche Tätigkeiten. 

Auswirkungen 

Durch die geplante Errichtung einer Kindertagesstätte kommt es zu einer Veränderung der 

bisherigen Nutzung des Plangebiets. Die bislang überwiegend als Grünland genutzte 

Fläche wird teilweise durch Gebäude, Stellplätze, Zufahrten und sonstige Nebenanlagen 

überprägt. 

Für die angrenzenden Wohnnutzungen können während der Bauphase vorübergehende 

Belastungen durch Baulärm und Baustellenverkehr entstehen. Im späteren Betrieb ist mit 

zusätzlichem Verkehr durch Bring- und Holverkehre sowie Beschäftigte zu rechnen. 

Gleichzeitig dient die Planung der Schaffung und Sicherung einer wichtigen sozialen 

Infrastruktur innerhalb der Gemeinde. Aufgrund der unmittelbaren Lage am Ortsrand 

sowie der bereits vorhandenen verkehrlichen und gewerblichen Vorprägungen sind keine 

erheblichen Beeinträchtigungen der Wohn- und Aufenthaltsqualität im Umfeld zu erwarten. 

Die Erholungsfunktion des Plangebiets wird durch die bauliche Entwicklung 

eingeschränkt. Aufgrund der geringen Größe des Vorhabens sowie der weiterhin 

vorhandenen Freiflächen im Umfeld sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf die 

ortsnahe Erholung zu erwarten. 

Insgesamt ist von geringen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und menschliche 

Gesundheit auszugehen. 

6.5.9 Wechselwirkungen 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurden potenzielle Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern berücksichtigt. Insbesondere die geplante Bebauung und Versiegelung 

führen zu Veränderungen, die mehrere Schutzgüter gleichzeitig betreffen können. 

Boden – Wasser – Klima: 

Die geplante Versiegelung führt zu einem teilweisen Verlust der natürlichen 

Bodenfunktionen. Gleichzeitig wird die Versickerung von Niederschlagswasser reduziert 

und der Oberflächenabfluss erhöht. Durch den Verlust unversiegelter Flächen verringern 

sich zudem Verdunstungsleistungen und die lokale Kaltluftbildung, wodurch kleinräumige 

klimatische Veränderungen entstehen können. 

Boden – Tiere und Pflanzen: 

Mit der Inanspruchnahme der bislang überwiegend als Grünland genutzten Flächen gehen 

Lebensräume für Tiere und Pflanzen teilweise verloren. Die Beeinträchtigungen 

beschränken sich jedoch auf einen vergleichsweise kleinen Bereich am Ortsrand. Die 

angrenzenden Freiflächen und Gehölzstrukturen bleiben weiterhin als Lebensräume und 

Vernetzungselemente erhalten. 

Fläche – Landschaft – Mensch: 

Die Überprägung der offenen Grünlandfläche führt zu einer Veränderung des Orts- und 

Landschaftsbildes. Gleichzeitig verändert sich das unmittelbare Wohnumfeld der 

angrenzenden Bebauung. Aufgrund der Einbindung des Vorhabens in die bestehende 

Ortslage sowie der bereits vorhandenen Vorprägungen durch die angrenzende Bebauung 

bleiben die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion begrenzt. 
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Verkehr – Luft – Mensch: 

Mit dem Betrieb der Kindertagesstätte entsteht zusätzlicher Verkehr durch Beschäftigte 

sowie Bring- und Holverkehre. Hierdurch können geringfügige zusätzliche Lärm- und 

Luftschadstoffemissionen entstehen. Aufgrund der begrenzten Größe des Vorhabens und 

der bestehenden verkehrlichen Anbindung sind jedoch keine erheblichen Belastungen zu 

erwarten. 

Zusammenfassung: 

Die relevanten Wechselwirkungen betreffen insbesondere die Schutzgüter Boden, 

Wasser, Klima und Luft, Tiere und Pflanzen sowie Mensch. Die Wechselwirkungen 

ergeben sich überwiegend aus der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme und 

Versiegelung. Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe des Plangebiets, der Lage 

im unmittelbaren Anschluss an die bestehende Ortslage sowie der insgesamt geringen bis 

mäßigen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sind auch die Wechselwirkungen 

insgesamt als gering einzustufen. Eine Verstärkung der bereits beschriebenen 

Umweltauswirkungen ergibt sich nicht. 

6.6 Weitere Belange des Umweltschutzes 

6.6.1 Abfälle: Durch Umsetzung der Planung werden wenige zusätzliche Abfälle im Plangebiet 

anfallen. Diese sind ordnungsgemäß zu entsorgen.  

6.6.2 Abwasser: Die Abwasserbehandlung wird im Planungsgebiet gem. gemeindlicher Stan-

dards vorgenommen. 

6.6.3 Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien: Entsprechende Hinweise und Em-

pfehlungen werden gem. bestehender gemeindlicher Standards gegeben. 

6.6.4 Eingesetzte Techniken und Stoffe: Zur Erstellung der Gebäude, Zuwegungen und Stell-

plätze / Hofflächen werden voraussichtlich weiterhin nur allgemein häufig verwendete 

Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 

6.7 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Wird die Planung nicht umgesetzt, verbleibt die Fläche voraussichtlich in ihrer derzeitigen 

Nutzung als überwiegend extensiv genutzte Grünlandfläche mit kleineren Asphalt- und 

Brachflächen im südlichen Bereich. 

Die bestehenden Bodenfunktionen sowie die Versickerungsfähigkeit der überwiegend 

unversiegelten Flächen bleiben erhalten. Gleiches gilt für die klimatischen Funktionen der 

Fläche, insbesondere die Kaltluftentstehung und die lokale Durchlüftung. 

Es kommt zu keiner zusätzlichen Versiegelung und zu keinem weiteren Verlust von 

Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. Die vorhandenen Gehölzstrukturen sowie die 

Grünlandflächen bleiben in ihrer derzeitigen Ausprägung bestehen. 

Auch die Funktion der Fläche für den Wasserhaushalt bleibt unverändert. 

Niederschlagswasser kann weiterhin überwiegend vor Ort versickern oder oberflächlich 

abfließen. 

Das Orts- und Landschaftsbild erfährt keine wesentliche Veränderung. Der 

Übergangsbereich zwischen der Ortslage von Schwarzbach und der offenen Feldflur bleibt 

in seiner heutigen Form erhalten. 

Gleichzeitig entfällt die Möglichkeit, die geplante Kindertagesstätte zu errichten und damit 

die örtliche Betreuungsinfrastruktur bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Der bestehende 

Bedarf an Betreuungsplätzen könnte am vorgesehenen Standort nicht gedeckt werden. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich der Umweltzustand bei Nichtdurchführung der 

Planung nicht wesentlich verändert, da weder eine grundlegende Nutzungsänderung noch 

eine erhebliche ökologische Aufwertung der Fläche zu erwarten ist. 
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6.8 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Rahmen der Planung wurden mögliche alternative Standorte für die Errichtung der 

Kindertagesstätte geprüft. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um die einzige derzeit verfügbare Fläche 

ausreichender Größe, die in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang mit der Ortslage 

von Schwarzbach steht und für die geplante Nutzung geeignet ist. Andere Flächen 

innerhalb des Ortsteils weisen entweder keine ausreichende Größe auf, stehen nicht zur 

Verfügung oder sind aufgrund ihrer Lage und Erschließung für die geplante Nutzung nicht 

geeignet. 

Der gewählte Standort schließt unmittelbar an die bestehende Ortslage an und ermöglicht 

eine geordnete städtebauliche Entwicklung am Ortsrand. Durch die Lage innerhalb des 

Siedlungszusammenhangs können vorhandene Infrastrukturen und Verkehrswege 

genutzt werden. Eine Inanspruchnahme weiter von der Ortslage entfernter Freiflächen 

wird hierdurch vermieden. 

Aus umweltfachlicher Sicht weist der Standort vergleichsweise geringe Konfliktpotenziale 

auf. Es sind keine Oberflächengewässer, Wasserschutzgebiete oder gesetzlich 

geschützten Biotope betroffen. Darüber hinaus besitzt das Plangebiet gemäß der 

Bodenfunktionsbewertung lediglich eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Boden. Im 

südlichen Bereich bestehen bereits Vorprägungen durch Asphalt- und Brachflächen. 

Unter Berücksichtigung der Flächenverfügbarkeit, der Erschließungssituation, der 

Einbindung in die bestehende Siedlungsstruktur sowie der vergleichsweise geringen 

Umweltauswirkungen stellt das Plangebiet den geeignetsten Standort für die geplante 

Errichtung einer Kindertagesstätte dar. 

6.9 Eingriffs-Ausgleichsplanung 

6.9.1 Maßnahmen zur Eingriffsminderung 

Um die Eingriffe in den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und die resultierenden Wech-

selwirkungen so gering wie möglich zu halten, werden die Festsetzungen gem. heutigen 

Umweltstandards getroffen, Beschränkungen der baulichen Nutzung und z.B. der Außen-

beleuchtung für die Grundstücke sowie grünordnerische Maßnahmen festgesetzt.  

Durch folgende Empfehlungen wird eine umweltgerechte Entwicklung gefördert: 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation 

ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55, Abs. 2 Satz 1 WHG). Es wird empfohlen, das 

auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und als 

Brauchwasser zu nutzen. 

Brauchwassernutzung: Anlagen zur Brauchwassernutzung sind unter Beachtung des ein-

schlägigen technischen Regelwerks (insbesondere des DVGW-Arbeitsblatts W 555) zu 

planen. Eine Inbetriebnahme von Brauchwasseranlagen ist dem Kreisgesundheitsamt 

anzuzeigen. Sämtliche Entnahmestellen sind mit Hinweisschild "KEIN TRINKWASSER" 

auszustatten. 

6.9.2 Flächenbilanz / Kompensationsbedarf 

Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs ist zu berücksichtigen, dass das Plangebiet 

aus zwei planungsrechtlich unterschiedlich zu bewertenden Teilbereichen besteht. 

Ein Teilbereich mit einer Fläche von ca. 1.479 m² liegt bereits innerhalb des rechtskräftigen 

Bebauungsplans Nr. 8 „Das Stöckfeld“. Dieser Bereich ist dort als Mischgebiet mit einer 

GRZ von 0,4 festgesetzt. Für diesen Teilbereich besteht somit bereits ein 

planungsrechtlich zulässiger Eingriff. Maßgeblich ist daher, ob die vorliegende Planung 

über das bisher zulässige Maß der baulichen Inanspruchnahme hinausgeht. 
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Innerhalb dieses bereits rechtskräftig überplanten Teilbereichs sind im Rahmen des 

Vorhabens folgende Flächen vorgesehen: 

 

Feuerwehrzufahrt:     362 m² 

Parkfläche einschließlich Zufahrt:   350 m² 

Anlieferung / Küche:     68 m² 

Unversiegelter Rest:     699 m² 

Gesamtfläche:     1.479 m² 

 

Die baulich beanspruchten bzw. befestigten Flächen betragen damit insgesamt ca. 780 

m². Bezogen auf die Teilfläche von 1.479 m² ergibt sich eine rechnerische 

Grundflächenzahl von ca. 0,53. Da es sich hierbei ausschließlich um Stellplatz-, 

Zufahrts-, Feuerwehr- und Anlieferungsflächen handelt, sind diese als untergeordnete 

Anlagen bzw. Flächen im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO einzuordnen. Gemäß § 

19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die in Satz 1 

bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden, höchstens jedoch 

bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. Unter Berücksichtigung dieser zulässigen 

Überschreitungsmöglichkeiten wird das bislang planungsrechtlich zulässige Maß der 

baulichen Inanspruchnahme nicht überschritten. Ein zusätzlicher Kompensationsbedarf 

ergibt sich für diesen bereits rechtskräftig überplanten Teilbereich daher nicht. 

 

Für den neu hinzukommenden, bislang nicht rechtskräftig überplanten Teilbereich ist der 

tatsächliche Bestand der geplanten Nutzung gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan 

gegenüberzustellen. Dieser Teilbereich umfasst eine Fläche von ca. 3.336 m². 

Die Planung sieht in diesem Teilbereich folgende Flächeninanspruchnahme vor: 

 

Gebäude:      985 m² 

Müllstandort:      3 m² 

Fahrradstellplätze:     10 m² 

Anlieferung / Küche:     112 m² 

Unversiegelter Rest:     2.226 m² 

Gesamtfläche:     3.336 m² 

 

Insgesamt werden im neu hinzukommenden Teilbereich ca. 1.110 m² baulich 

beansprucht bzw. befestigt. Die verbleibenden ca. 2.226 m² bleiben als unversiegelte 

Freiflächen erhalten. 

Der Kompensationsbedarf ergibt sich somit aus der Inanspruchnahme des neu 

hinzukommenden Teilbereichs. 

6.9.3 Ausgleichsmaßnahmen  

Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden im weiteren Verfahren festgelegt und 
mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt.  

6.10 Zusätzliche Angaben 

Verfahren der Umweltprüfung und Hinweise auf Schwierigkeiten 

Die Umweltprüfung wurde gemäß § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a BauGB für die vorliegende 

Bauleitplanung durchgeführt. Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgte verbal-

argumentativ anhand eines dreistufigen Bewertungsrasters (gering / mäßig / erheblich). 

Grundlage der Bewertung bildeten der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich 

Vorhaben- und Erschließungsplan, die vorliegenden Angaben zur geplanten baulichen 

Nutzung sowie allgemein anerkannte Methoden zur Beurteilung der Schutzgüter gemäß § 



Gemeinde Hofbieber  Bauleitplanung „Kita Schwarzbach“              
  

Wienröder Stadt Land Regional  Seite 19 

1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. Darüber hinaus wurden amtliche Fachinformationen zu Biotopen, 

Schutzgebieten, Geologie, Boden und Wasserhaushalt sowie die Ergebnisse von 

Ortsbegehungen herangezogen. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Durchführung der Umweltprüfung traten nicht auf. 

Einschränkungen ergeben sich daraus, dass zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Umweltberichts noch nicht alle Detailangaben zur Bauausführung, zur 

Niederschlagswasserbewirtschaftung sowie zur abschließenden Eingriffs-Ausgleichs-

Bilanzierung vorliegen. Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt daher auf 

Grundlage des aktuellen Planungsstands und des im Vorhaben- und Erschließungsplan 

dargestellten Vorhabens. 

 

Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 

Die Überwachung der Umweltauswirkungen erfolgt im Rahmen der Umsetzung der 

Bauleitplanung durch die Gemeinde Hofbieber. Dabei wird insbesondere kontrolliert, ob 

das Vorhaben entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans, dem Vorhaben- 

und Erschließungsplan sowie den Regelungen des Durchführungsvertrags umgesetzt 

wird. 

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die vorgesehenen Vermeidungs-, Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen ordnungsgemäß hergestellt und dauerhaft erhalten werden. Dies 

betrifft insbesondere die grünordnerischen Maßnahmen, die Begrenzung der 

Flächeninanspruchnahme sowie die fachgerechte Niederschlagswasserbewirtschaftung. 

Sollten sich im Zuge der Umsetzung bislang nicht erkennbare erhebliche 

Umweltauswirkungen ergeben, können in Abstimmung mit den zuständigen 

Fachbehörden ergänzende Maßnahmen festgelegt werden. Eine darüberhinausgehende 

projektbegleitende Umweltüberwachung ist nach derzeitigem Stand nicht erforderlich. 

6.11 Zusammenfassung 

Zum aktuellen Stand des Bauleitplanverfahrens liegt noch keine abschließende 

Planungskonkretisierung vor, sodass die nachfolgende Zusammenfassung als vorläufige 

Einschätzung der zu erwartenden Umweltauswirkungen zu verstehen ist. 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Errichtung einer Kindertagesstätte im Ortsteil Schwarzbach geschaffen werden. Die 

Aufstellung erfolgt als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB auf 

Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungsplans. 

Das Plangebiet umfasst ca. 4.815 m² und liegt am nordwestlichen Ortsrand von 

Schwarzbach. Es wird derzeit überwiegend als Grünland genutzt; im südlichen Bereich 

bestehen kleinere Asphalt- und Brachflächen aus einer früheren Nutzung. 

Durch die Planung kommt es zu einer zusätzlichen Flächeninanspruchnahme und 

Versiegelung. Aufgrund der vergleichsweise geringen Größe des Vorhabens, der Lage im 

Anschluss an die bestehende Ortslage sowie der vorhandenen Vorprägungen sind 

insgesamt geringe bis mäßige Umweltauswirkungen zu erwarten. Erhebliche 

Beeinträchtigungen von Schutzgebieten, gesetzlich geschützten Biotopen, Gewässern 

oder Kulturgütern sind nicht zu erwarten. 

Der erforderliche Eingriffsausgleich sowie artenschutzrechtliche Belange werden im 

weiteren Verfahren konkretisiert und berücksichtigt. Insgesamt ist das Vorhaben aus 

umweltfachlicher Sicht als vertretbar einzustufen. 
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